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Der Österreichische Gewerkschaftsbund schließt sich bezüglic~S gege~ändli
chen Entwurfes der Stellungnahme der Bundesarbeitskammer an und möchte in die
sem Zusammenhang folgende Punkte besonders betonen bzw. ergänzen: 

Grundsätzliche Bemerkungen: 

Der vorliegende Entwurf beinhaltet die wichtigsten Reformmaßnahmen und Anpas
sungsnotwendigkeiten im Rahmen des Gleichbehandlungsgesetzes und ist daher zu 
begrüßen. 

Die Klarstellung bei sexuellen Belästigungen, die Festlegung von Aufwandsersatz 
für Auskunftspersonen vor der Gleichbehandlungskommission, etc. sind lang gefor
derte Notwendigkeiten. 

Ebenfalls zu begrüßen ist die Möglichkeit der Regionalisierung der Gleichbehand -
lungsanwaltschaft. Die Anträge und Anfragen im Zusammenhang mit Diskriminie
rungen sind ständig im Steigen. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 2b (geltende Regelung): 

Im § 2b Gleichbehandlungsgesetz soll zumindest ein teilweiser Ersatz des vom Ver
fassungsgerichtshof aufgehobenen Halbsatzes vorgesehen werden und zwar dahin
gehend, daß Unternehmen keine Förderung erhalten dürfen, die gegen die Aus
kunfts- und Mitwirkungspflichten des Gleichbehandlungsgesetzes (insbesondere § 
3a Abs.3 und 5) verstoßen. 

Zu Ziffer 3 (§ 3 Abs. 2): 

Ergänzend zur Stellungnahme der Bundesarbeitskammer wird unter Bezugnahme 
zum Wortlaut des § 3 Abs.2 folgendes angeregt: Gerade im Sinne der Gleichbehand
lung wäre auch hier die Formulierung so zu wählen, daß die Kommission aus 
dem/ der Vorsitzenden und zehn weiteren Mitgliedern zu bestehen hat. Den Vorsitz 
hat der/die Bundeskanzler/in oder ein(e) von ihm/ ihr betraute(r) Bedienstete(r) des 
Bundes zu führen. 

Desgleichen müßte auch im § 3 Abs.5 Gleichbehandlungsgesetz die geschlechtsneu
trale Formulierung " .... dem/ der Vorsitzenden" gebraucht werden. 

Zu Ziffer 5 (§ 3a Abs. 2a): 

Ergänzend zu den in der Bundesarbeitskammerstellungnahme gemachten Feststel
lungen sollte hinsichtlich eines binnen möglichst kurzer Frist im Westen Österreichs 
zu errichtenden Regionalbüros der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen eine im 
Vergleich zur Verordnungsermächtigung verbindlichere Festlegung getroffen wer
den. In diesem Rahmen sollte auch eine Frist für die Errichtung eines derartigen Bü
ros im Süden Österreichs vorgesehen werden. 

Im weiteren sollte der Abs. 2a den Mindestumfang des Personalstandes einer 
"regionalen Gleichbehandlungsanwaltschaft" regeln und dafür eine Regionalanwäl
tin und eine Stellvertreterin (Verwendungs-/Entlohnungsgruppe A/a) sowie eine 
Sekretärin (Verwend ungs-/Entlohnungsgruppe C / c) vorsehen. 

Darüber hinaus wäre es sinnvoll, die Regionalanwältin mit denselben, im wesentli
chen im § 3a angeführten Kompetenzen zu versehen wie die Anwältin für Gleichbe
handlungsfragen, wobei diese selbstverständlich den Regionalanwältinnen fachlich 
"vorgesetzt" sein soll. 

Es wäre außerdem zu überlegen, ob man durch Verordnung den fachlichen Wir
kungsbereich jedes einzelnen Regionalbüros und damit die Kompetenzen jeder ein-
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zeInen Regionalanwältin festlegen solL Dies könnte - werden die Wirkungsbereiche 
nicht relativ einheitlich festgelegt - zu erheblicher Verwirrung führen. Sinnvoller 
wäre es vermutlich, allen Regionalbüros und damit allen Regionalanwältinnen die
selben fachlichen Kompetenzen einzuräumen. Dies würde auch zu einer österreich
weit möglichst einheitlichen Aktivität und Hilfestellung im Bereich der Gleichbe
handlung führen. 

In den uns vorliegenden Unterlagen (auch nicht in den Erläuterungen) findet sich 
keine ausreichende Erklärung dafür, weshalb von einer einheitlichen Regelung des 
fachlichen Wirkungsbereiches der Regionalbüros Abstand genommen wurde. Eben
so wenig, weshalb gewisse Kompetenzen nicht an die Regionalanwältinnen übertra
gen werden sollen (z.B. auch eine Antragstellung nach § 5 oder § 6, welche selbst
verständlich in Absprache mit der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen, durch 
die betreuende Regionalanwältin vorzunehmen wäre). 

Zu Ziffer 9 (§ 7 Abs. 6): 

Es wird auch notwendig sein, ein diesbezügliches Antragsformular bereitzustellen, 
bzw. die notwendigen Nachweise für den Gebührenersatz festzuschreiben. 

rr~ 
Fritz Verzetnitsch 
Präsident 

----/---z----
Mag.Herbert Tumpel 
Leitender Sekretär 
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